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Kleine Anfrage 
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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 
_ 
 
Mitglied des Landtages Dorothea Frederking (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Behördliche Umsetzung  in  Sachsen‐Anhalt  für  die Aufzeichnungs‐  und Meldepflicht  und 
zur Überwachung der Einhaltung des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes 
 
 
Das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz  ist als Bundesgesetz  im August 2023  in Kraft getre‐
ten. Seitdem haben  landwirtschaftliche Betriebe ein  Jahr Zeit, die Haltungsformen  in  ihren 
Tierhaltungsanlagen an die nach  Landesrecht  zuständigen Behörden  zu melden.  Für  Sach‐
sen‐Anhalt bedeutet dies, nun entsprechende Regelungen und Verwaltungsstrukturen zum 
Vollzug des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes zu etablieren und  festzulegen, welche Be‐
hörden zuständig sind.  
 
Ich frage die Landesregierung:  
 
1. Wie plant die Landesregierung die Melde‐ und Aufzeichnungspflicht  in Sachsen‐Anhalt 

gemäß  Tierhaltungskennzeichnungsgesetz  umzusetzen? Welche  behördlichen  Struktu‐
ren wurden  für die Melde‐ und Aufzeichnungspflicht bisher geschaffen oder sollen ge‐
schaffen werden? 
 

2. Wann  können die  landwirtschaftlichen Betriebe die  jeweilige Haltungsform  ihrer Tier‐
haltungsanlage an die zuständige Behörde melden? 

 
3. Welche Kosten entstehen für die landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen‐Anhalt zur Er‐

füllung der Aufzeichnungs‐ und Meldepflicht? 
 
4. Sollen  in Sachsen‐Anhalt die Kontrollen  für die Tierhaltungskennzeichnung  in die Tier‐

schutzkontrollen  oder  Kontrollen  nach  Lebensmittelrecht  integriert werden?  An wel‐
chen  Stellen  beziehungsweise  in welchen  Phasen  sollen  zukünftig  die  Kontrollen  zur 
Kennzeichnung der tierischen Produkte stattfinden?  
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5. Welche  Behörden  werden  für  die  Überwachung  der  Einhaltung  des  Tierschutzkenn‐
zeichnungsgesetzes zuständig sein? 
 

6. Inwieweit kümmern sich  in Sachsen‐Anhalt bereits schweinehaltende Betriebe,  fleisch‐
verarbeitende  Betriebe  und  der  Lebensmittelhandel  sowie  die  zuständigen  Behörden 
um die Nutzung des staatlichen Tierhaltungskennzeichens? 

 


